
Liebe angehende Studierende der HFU,

hier finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

 Was finde ich wo?
 Merkblatt über die Krankenversicherung
 Zulassungs- und Immatrikulationshindernisse
 Ihr Beitragsbescheid des Studierendenwerks Freiburg
 Beitragssatzung der Studierendenschaft

Was finde ich wo?

Auf der Homepage der Hochschule Furtwangen finden Sie Informationen zu allen wichtigen
Bereichen unserer Hochschule; u. a. zu Ihrer Fakultät, zu Ihrem Studiengang, zum Studium,
zu den Prüfungen etc.

www.hs-furtwangen.de

Services für Studierende

Stundenplan, Prüfungspläne, Lehrveranstaltungslisten, Formularcenter, Bibliotheks-
Recherche, Termine und Fristen, Mensa, usw.

www.hs-furtwangen.de/services

Studienablauf:

Studien- und Prüfungsordnungen, Sprachkurse, Auslandssemester, Praxissemester, FAQ

Studienablauf | Studium | Hochschule Furtwangen (hs-furtwangen.de)

Hilfen

AStA, BaföG-Beratung, International Center, Beratung durch die Agentur für Arbeit,
Studentische Abteilung, Studieren mit Kind, Studieren mit Handicap, Psychologische
Beratung, Sozialberatung, Zentrale Studienberatung, Kirchen, Fachschaften,
Selbsthilfegruppen, Hilfe bei Diskriminierung, Belästigung, Mobbing…

Evaluierung und Unterstützung für Studieninteressierte (hs-furtwangen.de)

http://www.hs-furtwangen.de
http://www.hs-furtwangen.de/services
https://www.hs-furtwangen.de/studium/studienablauf/
https://www.hs-furtwangen.de/studium/hilfen/


Krankenversicherung für Studierende

Studierende müssen eine gesetzliche oder eine private Krankenversicherung sowie eine
Pflegeversicherung vorweisen. Wer nicht die Voraussetzungen für die gesetzliche
Familienversicherung erfüllt, zahlt eigene Beiträge zur studentischen Krankenversicherung.

Zu beachten ist:

 Für Studierende besteht grundsätzlich eine Versicherungspflicht (§ 5 Abs. 1 Nr. 9
SGB V)

 Angehende Studierende müssen gegenüber der Hochschule vor der Einschreibung
den Versicherungsstatus nachweisen. Dazu muss bei der Krankenkasse ein
Nachweis über den Versicherungsstatus angefordert werden, sprich darüber, ob mit
Beginn des Semesters bzw. mit dem Tag der Einschreibung eine Versicherung in der
gesetzlichen Krankenversicherung besteht oder nicht. Daraufhin übermittelt die
Krankenkasse den Nachweis über den Versicherungsstatus im elektronischen
Verfahren direkt an die Hochschule (§ 199a Absatz 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch
Fünftes Buch (SGB)). Die Betriebsnummer der Hochschule Furtwangen lautet 689
380 95. Die Absendernummer (H-Nummer) lautet H0002307.

 Ohne dieses Verfahren erfolgt keine Immatrikulation

Informationen zur Krankenversicherung der Studentinnen und Studenten (KVdS) vom
Spitzenverband GKV:

https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/ze_sa/Dokumente/Merkblatt_KV.pdf

Weitere Informationen bekommen Sie direkt von Ihrer Krankenkasse.

https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/user_upload/ze_sa/Dokumente/Merkblatt_KV.pdf


Wichtige Hinweise für alle Studierenden:

Zulassungs- und Immatrikulationshindernisse

Die Hochschule Furtwangen geht davon aus, dass bei Ihnen keines der in § 60 des
Landeshochschulgesetzes (LHG) aufgeführten Zulassungs- und Immatrikulationshindernisse vorliegt.
Sollte dies nicht zutreffen, geben Sie uns dies bitte zur Kenntnis. Die möglichen Folgen eines
Verschweigens solcher Hindernisse sind im LHG § 62 genannt.

Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg
(Landeshochschulgesetz - LHG)

Vom 1. Januar 2005 (Stand 06.02.2024)

§ 60
Immatrikulation

(1) Die Einschreibung als Studierende oder Studierender (Immatrikulation) erfolgt

a) in einen Studiengang oder eine in einer Prüfungsordnung vorgesehene Verbindung von
Teilstudiengängen oder in vorbereitende Studien unter den Voraussetzungen des Satzes
6 oder zum Zwecke eines Forschungsaufenthaltes unter den Voraussetzungen des
Satzes 7 und in der Regel nur an einer Hochschule,

b) auf der Grundlage der Annahme als Doktorandin oder Doktorand unter den
Voraussetzungen des § 38 Absatz 5.

Die Aufnahme des Hochschulstudiums ist nur in dem Studiengang oder Teilstudiengang zulässig, für
den die oder der Studierende eingeschrieben ist. Die Immatrikulation in zwei oder mehrere
zulassungsbeschränkte Studiengänge ist nur zulässig, wenn dies aus besonderen beruflichen,
wissenschaftlichen oder künstlerischen Gründen erforderlich ist. In begründeten Fällen kann die
Immatrikulation mit einer Befristung oder Auflage, die Zulassung darüber hinaus auch mit einer
Bedingung versehen werden. Studierende, die nur während eines bestimmten Abschnitts ihres
Studiums an einer Hochschule des Landes studieren wollen, können in der Regel für zwei Semester
befristet eingeschrieben werden; sie sind nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sowie nicht
berechtigt, einen Hochschulabschluss zu erwerben. Die Hochschule kann durch Satzung die
Immatrikulation in Studien, die der Vorbereitung auf das Studium oder die Promotion dienen, regeln;
diese legt auch die mitgliedschaftlichen Rechte fest. Satz 6 gilt entsprechend für die Immatrikulation
von Studierenden anderer Hochschulen zu vorübergehenden Forschungsaufenthalten ohne Erwerb
von Leistungspunkten; die Immatrikulation erfolgt nur, sofern die zuständige Fakultät das Vorliegen
der Voraussetzungen bestätigt. Bei von mehreren Hochschulen gemeinsam angebotenen
Studiengängen soll eine Immatrikulation nach den Sätzen 1 bis 5 an jeder der beteiligten Hochschulen
erfolgen.

(1a) Eine Hochschule kann durch Satzung regeln, dass an einer europäischen Partnerhochschule
eingeschriebene Studierende (Europastudierende) für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von
höchstens 30 Tagen pro Semester ohne Immatrikulation berechtigt sind, an Lehrveranstaltungen
teilzunehmen sowie Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. Die Satzung bedarf des
Einvernehmens des Hochschulrats und der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. Im Rahmen
des Programms ›Erasmus+: European Universities‹ der Europäischen Union kann der Zeitraum nach
Satz 1 auf 90 Tage pro Semester verlängert werden, soweit Gegenseitigkeit im Verhältnis zu der
jeweiligen Partnerhochschule gewährleistet ist.

(2) Die Immatrikulation nach Absatz 1 Sätze 1 bis 5 ist zu versagen, wenn

1. die in oder auf Grund von §§ 58 und 59 bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen,

2. eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht
bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; durch
Satzung der Hochschule kann bestimmt werden, dass dies auch für verwandte Studiengänge mit
im Wesentlichen gleichem Inhalt gilt; für Studienabschnitte vor der Vor- oder Zwischenprüfung
genügt eine entsprechende Vergleichbarkeit der Studiengänge in diesem Abschnitt,



3. für den Studiengang Zulassungszahlen festgesetzt sind und die Person keinen Studienplatz
zugewiesen bekam oder von der Zuweisung nicht fristgerecht Gebrauch machte,

4. die Person in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis steht oder sonst beruflich tätig
ist, es sei denn, dass sie nachweist, dass sie zeitlich die Möglichkeit hat, sich dem Studium
uneingeschränkt zu widmen, insbesondere die erforderlichen Lehrveranstaltungen zu besuchen,

5. die Person einen grundständigen Studiengang im dritten oder in einem höheren Semester
wechseln will und nicht den schriftlichen Nachweis über eine auf den angestrebten
grundständigen Studiengang bezogene studienfachliche Beratung gemäß § 2 Absatz 2 erbringt,

6. die Person für einen grundständigen Studiengang an Hochschulen nach § 1 Absatz 2 Nummern 1,
2 und 4 nicht den Nachweis über die Teilnahme an einem Studienorientierungsverfahren erbringt;
das Nähere über die Ausgestaltung und Durchführung des Studienorientierungsverfahrens regeln
die Hochschulen durch Satzung; für Lehramtsstudiengänge ist die Teilnahme an einem
besonderen, mit dem Kultusministerium abgestimmten Lehrerorientierungstest nachzuweisen,

7. in den Bachelorstudiengängen an der DHBW die Person keinen Studienvertrag mit einem Dualen
Partner vorlegt, die bei der jeweiligen Studienakademie nach § 65 c Absatz 2 zugelassen ist; der
Studienvertrag muss den von der DHBW aufgestellten Grundsätzen für die Ausgestaltung der
Vertragsverhältnisse entsprechen,

8. die Person fällige Abgaben und Entgelte, die im Zusammenhang mit dem Studium entstanden
sind, nicht bezahlt hat oder

9. eine sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrift oder Verfügung einer Immatrikulation entgegensteht.

(3) Die Immatrikulation nach Absatz 1 Sätze 1 bis 5 kann versagt werden, wenn

1. die erforderlichen Sprachkenntnisse für den jeweiligen Studiengang nicht nachgewiesen sind,

2. die für den Antrag vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften nicht eingehalten sind,

3. an der DHBW der Zulassungsantrag nicht innerhalb des für diesen Dualen Partner nach § 27 b
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b festgelegten Umfangs der Beteiligung liegt,

4. die Person an einer Krankheit leidet, durch die sie die Gesundheit der anderen Studierenden
ernstlich gefährdet oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb ernstlich zu beeinträchtigen droht
oder

5. die Person eine Freiheitsstrafe verbüßt.

§ 61
Beurlaubung

(1) Auf ihren Antrag können Studierende aus wichtigem Grund von der Verpflichtung zu einem
ordnungsgemäßen Studium befreit werden (Beurlaubung). Die Zeit der Beurlaubung soll in der Regel
zwei Semester nicht übersteigen.

(2) Beurlaubte Studierende sind unbeschadet des Absatzes 3 nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu
besuchen sowie Hochschuleinrichtungen, ausgenommen die Einrichtungen nach § 28, zu benutzen.
Die Hochschulen regeln durch Satzung, ob und inwieweit beurlaubte Studierende an der
Selbstverwaltung der Hochschule teilnehmen oder Prüfungsleistungen erbringen dürfen.

(3) Studierende können Schutzzeiten entsprechend § 3 Absatz 1, § 6 Absatz 1 des
Mutterschutzgesetzes und Elternzeit entsprechend § 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetzes in Anspruch nehmen; hierfür sind sie auf Antrag zu beurlauben. Gleiches gilt für die
Zeiten der Pflege einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des
Pflegezeitgesetzes, die oder der pflegebedürftig im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches



Sozialgesetzbuch ist. Nach Sätzen 1 und 2 beurlaubte Studierende sind berechtigt, an
Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen und
Hochschuleinrichtungen zu nutzen. Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 werden nicht auf die Beurlaubung
nach Absatz 1 Satz 2 angerechnet.

§ 62
Exmatrikulation

(1) Die Mitgliedschaft Studierender in der Hochschule erlischt durch die Exmatrikulation. Die
Exmatrikulation erfolgt auf Antrag der Studierenden oder von Amts wegen.

(2) Studierende sind von Amts wegen zu exmatrikulieren, wenn

1. ihnen das Abschlusszeugnis ausgehändigt worden ist, bei Staatsprüfungen spätestens einen
Monat nach Bestehen der Abschlussprüfung, es sei denn, dass sie noch in einem anderen
Studiengang eingeschrieben sind, einen Studienaufenthalt an einer ausländischen Hochschule
absolvieren oder beabsichtigen, die Prüfung zur Notenverbesserung zu wiederholen und das
Fortbestehen der Immatrikulation beantragen,

2. in zulassungsbeschränkten Studiengängen die Rücknahme des Zulassungsbescheids
unanfechtbar geworden oder sofort vollziehbar ist oder die Zulassung aus einem anderen Grund
erloschen ist oder nicht besteht und sie in keinem anderen Studiengang mehr eingeschrieben
sind,

3. sie den Prüfungsanspruch verloren haben,

4. sie Abgaben und Entgelte, die im Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind, trotz
Mahnung und Androhung der Exmatrikulation nach Ablauf der für die Zahlung gesetzten Frist
nicht gezahlt haben,

5. sie nicht innerhalb einer von der Hochschule bestimmten Frist nachweisen, dass ihre gegenüber
der zuständigen Krankenkasse bestehende Verpflichtung nach § 254 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch erfüllt wurde, es sei denn, die Nichterfüllung ist nicht von der oder dem
Studierenden zu vertreten,

6. das Ausbildungsverhältnis beim Studium an der DHBW rechtswirksam beendet und nicht
innerhalb von acht Wochen ein neuer Studienvertrag geschlossen worden ist; die genannte Frist
kann ausnahmsweise auf bis zu sechs Monate verlängert werden, wenn dies durch
außergewöhnliche Umstände, die außerhalb des Einflussbereiches des Dualen Partners oder der
oder des Studierenden liegen, begründet ist,

7. sie ihre Pflichten nach § 29 Absatz 5 Satz 3 wiederholt oder schwer verletzen oder

8. sie mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation nach § 62a Absatz 2 Satz 2 Nummer 4
belegt worden sind.

(3) Studierende können von Amts wegen exmatrikuliert werden, wenn

1. ein Immatrikulationshindernis nach § 60 nachträglich eintritt,

2. eine Abschlussprüfung bis zum Ablauf von 20 Semestern aus von ihnen selbst zu vertretenden
Gründen nicht abgelegt worden ist oder

3. sie vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Grundsätze des § 3 Absatz 5 Sätze 1 bis 3
verstoßen.

(4) Die Exmatrikulation wird in der Regel zum Ende des Semesters wirksam, in dem sie
ausgesprochen wird. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann sie mit sofortiger Wirkung
ausgesprochen werden. An der DHBW kann die Exmatrikulation zum Ende des Studienjahrs



ausgesprochen werden, wenn dies durch außergewöhnliche Umstände, die außerhalb des
Einflussbereiches der Ausbildungsstätte oder der oder des Studierenden liegen, begründet ist.

(5) Die Erteilung von Bescheinigungen über die Exmatrikulation und die Ausgabe des
Prüfungszeugnisses setzen voraus, dass Studierende die Abgaben und Entgelte, die im
Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind, gezahlt haben.

§ 62 a
Ordnungsverstöße, Ordnungsverfahren

(1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er

1. durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt oder
durch einen schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß gegen eine rechtmäßige Anordnung im
Rahmen des Hausrechts

a) den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit eines
Hochschulorgans, die Durchführung einer Hochschulveranstaltung oder in sonstiger Weise
den Studienbetrieb beeinträchtigt, verhindert oder zu verhindern versucht oder

b) ein Mitglied oder eine Angehörige oder einen Angehörigen der Hochschule in der Ausübung
ihrer oder seiner Rechte oder Pflichten erheblich beeinträchtigt oder von dieser Ausübung
abhält oder abzuhalten versucht,

2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu Lasten eines Mitglieds oder einer oder eines
Angehörigen der Hochschule geschehen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist und nach Art der
Straftat eine Behinderung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit des Mitglieds oder der oder des
Angehörigen droht,

3. im Bereich der Hochschule durch sexuelle Belästigung im Sinne des § 3 Absatz 4 des AGG
vorsätzlich die Würde einer anderen Person verletzt.

(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen haben, können
Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen sind:

1. die Androhung der Exmatrikulation,

2. der Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule,

3. der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester,

4. die Exmatrikulation.

(3) Über die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme entscheidet ein Ordnungsausschuss, dem
mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied aus der Gruppe der Studierenden der Hochschule
angehören muss. Der Senat regelt das Nähere zur Zusammensetzung des Ordnungsausschusses
und das Verfahren zur Verhängung einer Ordnungsmaßnahme durch Satzung, die der Genehmigung
des Rektorats bedarf. Mit der Exmatrikulation ist eine Frist bis zur Dauer von zwei Jahren
festzusetzen, innerhalb derer eine erneute Immatrikulation an der Hochschule ausgeschlossen ist.

§ 63
Ausführungsbestimmungen; minderjährige Studierende

(1) Ein Vorverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung findet in den Fällen der
§§ 58 bis 62a nicht statt.

(2) Die Hochschulen erlassen die erforderlichen Bestimmungen über die Zulassung, die
Immatrikulation, die Beurlaubung und die Exmatrikulation einschließlich der Fristen und
Ausschlussfristen. Die Satzungen haben Regelungen zu treffen, in welchen Fällen, in denen durch
Rechtsvorschrift Schriftform angeordnet ist, diese durch einfache elektronische Übermittlung, durch
mobile Medien oder durch elektronische Form ersetzt werden kann. Durch Satzung kann auch die



Verpflichtung zur elektronischen Antragstellung vorgesehen werden; in diesem Fall sind in der
Satzung Ausnahmeregelungen für Härtefälle zu treffen.

(3) Minderjährige, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, sind für Verfahrenshandlungen
zur Aufnahme, Durchführung und Beendigung eines Studiums handlungsfähig im Sinne von § 12
Absatz 1 Nummer 2 LVwVfG; dies gilt entsprechend für Studieninteressierte, die eine
Hochschulzugangsberechtigung erst durch eine Prüfung an einer Hochschule erwerben wollen (§ 58
Absatz 2 Nummern 4, 6 und 7), für die dafür erforderlichen Verfahrenshandlungen.



 

 
 
Studierendenwerk Freiburg, Anstalt des öffentlichen Rechts  

Basler Straße 2, 79100 Freiburg 

Geschäftsführung: Clemens Metz, Helga Basler (Stellv.) 

Verwaltungsratsvorsitz: Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 

 

 

 

Freiburg, 11. Dezember 2023 

 
BEITRAGSBESCHEID 

 
 
Gemäß §§ 1 bis 3 der Beitragsordnung des Studierendenwerks Freiburg in der vom Verwaltungsrat des 
Studierendenwerks am 17.11.2022 beschlossenen Fassung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des 
Studierendenwerksgesetzes (StWG) ist von Ihnen zur Deckung der Kosten des Studierendenwerks Freiburg für das 
Sommersemester 2024 der Beitrag von  

66,00 € 

zu entrichten. Die aktuelle Beitragsordnung ist an der Hochschule Furtwangen unter Frieda - INTRA (https://intra.hs-
furtwangen.de/) -> Ordnungen, Richtlinien und Satzungen der HFU abrufbar. 

 
Das Studierendenwerk finanziert aus dem Beitrag unter anderem folgende Einrichtungen und Maßnahmen: 
 

- allgemeine Zwecke des Studierendenwerks 
- die Verpflegungsbetriebe 
- die Darlehenskasse und den Härtefonds 
- die Versicherungen 
- die Psychotherapeutische Beratung 

 
Beim Beitrag handelt es sich um einen Solidarbeitrag, dessen Entrichtung für alle Studierenden verpflichtend ist. Die 
Zahlung ist Voraussetzung für die Einschreibung oder Rückmeldung. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Studierendenwerk Freiburg, Basler Straße 2, 79100 Freiburg, Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch hat 
gemäß § 80 Abs. 2 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 

 

Clemens Metz 
Geschäftsführer 
 
Hinweis 
Der Beitrag ist zusammen mit dem Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 12 Abs. 2 LHGebG in Höhe von 70,00 €, dem 

Studierendenschaftsbeitrag in Höhe von 13,00 € gemäß Beitragssatzung der Studierendenschaft der Hochschule 

Furtwangen, eventuell anfallenden Studiengebühren gemäß § 3 LHGebG in Höhe von 1500,00 € (Gebührenpflicht für 

Internationale Studierende) und eventuell anfallende Studiengebühren gemäß § 8 LHGebG in Höhe von 650,00 € 

(Gebührenpflicht für ein Zweitstudium) zu entrichten. Wir verweisen hierzu auch auf die von der Studentischen Abteilung 

herausgegebenen Informationen für die Einschreibung oder Rückmeldung. 

Studierendenwerk Freiburg    Basler Straße 2    79100 Freiburg 

 
An alle 

Studierenden 

der Hochschule Furtwangen 

 
 
 

https://intra.hs-furtwangen.de/







